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KUNDMACHUNG
über die Ausschreibung der Wahl der österreichischen  

Mitglieder des Europäischen Parlaments 

Gemäß § 2 Abs. 3 der Europawahlordnung wird hiermit die Verordnung der Bundesregierung
über die Ausschreibung der Europawahl, BGBl. II Nr. 35/2014, bekanntgemacht.

Die Verordnung der Bundesregierung hat folgenden Wortlaut:

„Verordnung der Bundesregierung über die Ausschreibung der Wahl der österreichischen 
Mitglieder des Europäischen Parlaments, die Festsetzung des Wahltages und des
Stichtages.

Aufgrund des § 2 Abs. 1 der Europawahlordnung – EuWO, BGBl. Nr. 117/1996, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 9/2014, wird verordnet:

§ 1. Die Wahl der österreichischen Mitglieder des Europäischen Parlaments wird ausgeschrie-
ben.

§ 2. Im Einvernehmen mit dem Hauptausschuss des Nationalrates wird als Wahltag der

25. Mai 2014
festgesetzt.

§ 3. Als Stichtag wird der 11. März 2014 bestimmt.“

Der Bürgermeister

Andreas Stockinger 
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Wahlberechtigte können ihr Wahlrecht bei der bevorstehen-
den Europawahl nur ausüben, wenn sie im Wählerverzeichnis
eingetragen sind! Die Auflegung des Wähler verzeich nisses
dient dazu, dass Wahlberechtigte überprüfen können, ob sie in
diesem auch eingetragen sind. Sollte dies nicht der Fall sein, so
besteht die Möglichkeit, das Wählerverzeichnis durch Berichti-
gungsanträge und Beschwerden korrigieren zu lassen.

In die Europa-Wählerevidenz einer Gemeinde sind folgende
Per sonen eingetragen:

 Männer und Frauen, die die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzen, vor dem 1. Jänner 2014 das 14. Lebensjahr
(Jahrgang 1999 und älter) vollendet und ihren Hauptwohn-
sitz in Österreich haben sowie vom Wahlrecht nicht ausge-
schlossen sind;

 Männer und Frauen, die die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Ein -
tragung das 15. Lebensjahr (Jahrgang 1998) vollendet und
ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben, vom Wahlrecht nicht
ausgeschlossen sind und  einen „Antrag auf Eintragung in die
(Verbleib in der) Wählerevidenz-/Europa-Wählerevidenz für
österreichische Staatsbürger(innen), die außerhalb des Bun-
desgebietes leben“ gestellt haben;

 Unionsbürger(innen), die die österreichische Staatsbürger-
schaft nicht besitzen, vor dem1.Jänner 2014 das 14.Lebens-
jahr vollendet haben und ihren Hauptwohnsitz in Österreich
haben, im Herkunftsmitgliedstaat ihr aktives Wahlrecht nicht
verloren haben sowie einen „Antrag auf Eintragung in die
Europa-Wählerevidenz für Unionsbürger(innen), die inner-
halb des Bundesgebietes ihren Hauptwohnsitz haben“ ge-
stellt haben;

Ein(e) Wahlberechtigte(r) darf nur im Wählerverzeichnis
 einer Gemeinde eingetragen sein.

Wahlberechtigt sind alle Männer und Frauen, die am
Stichtag (11. März 2014) in der Europa-Wählerevidenz einer
österreichischen Gemeinde geführt werden und am Tag
der Wahl (25. Mai 2014) das 16. Lebensjahr vollendet haben
und vom Wahlrecht nicht ausgeschlossen sind. Nur
Wahlberechtigte  werden in das Wählerverzeichnis aufge-
nommen.

Innerhalb des Einsichtszeitraumes kann jedermann in das
Wählerverzeichnis Einsicht nehmen oder Vervielfältigungen
her stellen.

Innerhalb des Einsichtszeitraumes kann jede(r) österrei-
chische(r) Staatsbürger(in) und auch jede(r) Unionsbürger(in) –
gleichgültig wo sich sein/ihr Hauptwohnsitz befindet – unter
Angabe seines/ihres Namens und der Wohnadresse gegen das
Wählerverzeichnis schriftlich oder mündlich einen Berichti-
gungsantrag stellen. Der/Die Antragsteller(in) kann die Auf-
nahme eines/einer Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis
oder die Streichung eines/einer nicht Wahlberechtigten aus
dem Wählerverzeichnis begehren.

Berichtigungsanträge müssen bei der oben angeführten
Behörde noch vor Ablauf des Einsichtszeitraumes (10. April
2014) gestellt werden.

Der Berichtigungsantrag ist, falls er schriftlich eingebracht
wird, für jeden Berichtigungsfall gesondert zu stellen. Hat
der Berichtigungsantrag die Eintragung eines/einer Wahlbe-
rechtigten zum Gegenstand, so sind auch die zur Begründung
des Berichtigungsantrages notwendigen Belege, insbesondere
ein von dem/der vermeintlich Wahlberechtigten, soweit es sich
nicht um eine(n) im Ausland lebende(n) Staatsbürger(in) han-
delt, ausgefülltes Europa-Wähleranlageblatt, anzuschließen.
Wird im Berichtigungsantrag die Streichung eines/einer nicht
Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund hierfür anzugeben.
Alle Berichtigungsanträge, auch mangelhaft belegte, sind von
den hierzu berufenen Stellen entgegenzunehmen und weiter-
zuleiten. Ist ein Berichtigungsantrag von mehreren Antragstel-
lern (Antragstellerinnen) unterzeichnet, so gilt, wenn kein(e)
Zustellungsbevollmächtigte(r) genannt ist, der/die an erster
Stelle Unterzeichnete als zustellungsbevollmächtigt.

Für Berichtigungsanträge sind nach Möglichkeit Berichti-
gungsantragsformulare zu verwenden; diese sowie die bei Auf-
nahmebegehren er forder lichen Europa-Wähleranlageblätter
werden bei der oben genannten Behörde während der Aufle-
gung des Wählerverzeichnisses ausgegeben.

Wer offensichtlich mutwillige Berichtigungsanträge erhebt,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit Geldstrafe bis
zu 218 �, im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe
bis zu zwei Wochen zu bestrafen.

Auf die zu Beginn des Einsichtszeitraumes noch nicht ent-
schiedenen Berichtigungsanträge und Beschwerden aufgrund
des Europa-Wählerevidenzgesetzes wird über das Berichti-
gungs- und Beschwerdeverfahren entschieden werden.
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Kundmachung
über die

Auflegung des Wählerverzeichnisses und das 
Berichtigungsverfahren

Das Wählerverzeichnis für die Europawahl
am 25. Mai 2014 liegt

vom ................. 2014 bis einschließlich 10. April 2014 

täglich (ausgenommen Sonntag)

Wochentag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

Wochentag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

Wochentag(e) ............................................................ von ............... bis ............... Uhr

......................................................................................................................................................
zur öffentlichen Einsicht auf.

Stadt-, Markt-, Gemeindeamt – Magistrat

Kundmachung
angeschlagen am ...................................................................

abgenommen am ...................................................................

................................................................................

Speichern Drucken

Marktgemeinde: THALHEIM BEI WELS

01. April

Montag, Dienstag, Donnerstag 7:30 16

Mittwoch, Freitag 7:30 12:30

Samstag 8 12

im Marktgemeindeamt Thalheim bei Wels, Gemeindeplatz 1 , Meldeamt

 18.03.2014
Der Bürgermeister / Für den Bürgermeister:

Andreas Stockinger
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Informationen zur Beantragung einer Wahlkarte

Zur Teilnahme an der Europawahl am 25. Mai 2014 sind Sie berechtigt,
wenn Sie

am 25. Mai 2014 (Wahltag) das 16. Lebensjahr vollendet haben;

am Stichtag (11. März 2014) die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen, in
einer österreichischen Gemeinde Ihren Hauptwohnsitz haben (in diesem Fall
erfolgt eine automatische Eintragung in das für die Europawahl erstellte Wählerver-
zeichnis) und in Österreich nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind oder

als Auslandsösterreicherin oder als Auslandsösterreicher – allenfalls im Weg ei-
nes Berichtigungsverfahrens – bis zum 10. April 2014 auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis einer österreichischen Gemeinde eingetragen wurden.

EU-Bürgerin oder EU-Bürger mit einem Hauptwohnsitz in Österreich sind, bei der
Hauptwohnsitz-Gemeinde am Stichtag in die Europa-Wählerevidenz eingetragen
sind und in ihrem Herkunftsmitgliedstaat ihr aktives Wahlrecht nicht verloren haben.

Wie können Sie wählen, wenn Sie am Wahltag nicht Ihr Wahllokal in Ihrer
Hauptwohnsitz-Gemeinde aufsuchen können?

Hierfür benötigen Sie eine Wahlkarte. Mit dieser können Sie wie folgt Ihre Stimme abgeben:  

am Wahltag in jedem Wahllokal,

am Wahltag vor einer besonderen Wahlbehörde (sogenannte „fliegende Wahlkom-
mission“) oder

sofort nach Erhalt der Wahlkarte im Weg der Briefwahl. 

Als Auslandsösterreicherin oder als Auslandsösterreicher benötigen Sie auf jeden Fall eine
Wahlkarte (ausgenommen, Sie halten sich am Wahltag zufällig in der Gemeinde Ihrer Eintra-
gung in die Europa-Wählerevidenz auf).

Ab wann und wo können Sie die Ausstellung Ihrer Wahlkarte beantragen?

Beginnend mit 27. Februar 2014 (dem Tag der Wahlausschreibung),

bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevidenz Sie eingetragen sind.

Als Auslandsösterreicherin oder als Auslandsösterreicher können Sie die Wahlkarte
auch im Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde (Botschaft, Generalkonsulat,
Konsulat) anfordern. 

Hotline: +43 (1) 531 26-2700
Internet: http://www.bmi.gv.at/wahlen
E-Mail: wahl@bmi.gv.at
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Bis zu welchem Zeitpunkt kann die Ausstellung einer Wahlkarte beantragt
werden?

Schriftlich (auch per Telefax, per E-Mail oder, wenn vorhanden, über eine Internetmaske):  

bis spätestens am 4. Tag vor dem Wahltag (Mittwoch, 21. Mai 2014);

bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 23. Mai 2014, 12.00 Uhr), wenn
eine persönliche Übergabe der Wahlkarte an eine von der Antragstellerin oder vom
Antragsteller bevollmächtigte Person möglich ist.

Mündlich (nicht telefonisch):

bis spätestens am 2. Tag vor dem Wahltag (Freitag, 23. Mai 2014, 12.00 Uhr).

Was wird bei der Antragstellung benötigt?

Bei einer mündlichen Antragstellung ein Identitätsdokument:

idealerweise ein amtlicher Lichtbildausweis (z. B. Pass, Führerschein, Personalaus-
weis)

Bei einer schriftlichen Antragstellung durch Glaubhaftmachung Ihrer Identität:

Angabe der Passnummer

Kopie eines amtlichen Lichtbildausweises oder einer anderen Urkunde

Bei einer elektronischen Antragstellung mittels qualifizierter elektronischer Signatur
benötigen Sie keine weiteren Dokumente.  

Ab welchem Zeitpunkt wird die Wahlkarte erhältlich sein?

Wahlkarten können voraussichtlich ab 29. April 2014 bei der Gemeinde persönlich abgeholt
werden. Bei Antragstellung kann um die Zusendung der Wahlkarte (unter Angabe der Zustell-
adresse – auch im Ausland) ersucht werden.

Bitte beachten Sie:

Beantragen Sie Ihre Wahlkarte bei Ihrer Hauptwohnsitz-Gemeinde (Auslandsöster-
reicherinnen und Auslandsösterreicher bei der Gemeinde, in deren Europa-Wählerevi-
denz Sie eingetragen sind) rechtzeitig!

Wenn Sie eine Wahlkarte beantragt haben, dürfen Sie nur mehr mit Ihrer Wahl-
karte Ihre Stimme abgeben, unabhängig davon, wo und auf welche Weise Sie
wählen möchten!

Eine Beantragung der Wahlkarte ist keinesfalls im Bundesministerium für
Inneres möglich! 

Sollten Sie keine Wahlkarte beantragt haben, so können Sie ausschließlich bei der Gemeinde,
in deren Europa-Wählerevidenz Sie eingetragen sind, am 25. Mai 2014 Ihre Stimme abgeben.
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